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Teil 1: Grundlagen der Lohnverrechnung für Ordinationsinhaber.
BEI ALLEN DIENSTNEHMERN erge-
ben sich 2009 eine ganze Reihe von Neue-
rungen gegenüber dem Vorjahr, die für alle
Ärzte mit eigenen Mitarbeitern sowie auch
für alle angestellten Ärzte wichtig sind.
Die für Ärzte wesentlichen Änderungen in
der Personalverrechnung ab 2009 sind:
● Steuerreform 2009 tritt voraussichtlich

rückwirkend in Kraft.
● Neue Höchstbeitragsgrundlagen. 
● Neue Geringfügigkeitsgrenzen. 
● Erhöhung des Pendlerpauschales, Ein-

führung eines Pendlerzuschlages.
● Neue Sachbezugsverordung für Dienst-

wohnungen.
● Erhöhung der steuerfreien Überstunden.

AN- UND ABMELDUNG 
DES ARBEITNEHMERS

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, unver-
züglich nach Beginn des Arbeitsverhält-
nisses dem Arbeitnehmer einen Dienstzet-
tel auszuhändigen. Als Ausnahme gilt,
wenn die Dauer des Arbeitsverhältnisses
höchstens ein Monat beträgt oder ein
schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt
wurde.
Die Meldepflichten zur Sozialversiche-
rung wurden im Vorjahr im Rahmen des
Sozialbetrugsgesetzes verschärft, die
Anmeldung muss vor Arbeitsantritt erfol-
gen. Zur Erfüllung der Meldepflicht sind 
2 Varianten möglich: die „Doppelmel-
dung“ (zuerst Mindestangaben und danach
Vollmeldung) und die „Vollmeldung vor
Arbeitsantritt“.
Bei Variante 1 müssen beide Meldungen
jeweils vollständig ausgefüllt werden. Als
Mindestangaben der Doppelmeldung vor
Arbeitsantritt sind erforderlich:
● Dienstgeberkontonummer
● Name des Dienstnehmers
● Versicherungsnummer oder Geburtsda-

tum des Dienstnehmers
● Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme
Die Vollmeldung bei Variante 1 muss inner-
halb von 7 Tagen ab Arbeitsbeginn die noch
ausständigen Informationen liefern:
● geringfügige Beschäftigung ja/nein

● Beginn Beitragspflicht Mitarbeitervor-
sorgekasse

● Entgelt
● anzuwendende Regelungen (Angestell-

tengesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz)
● Art der Beschäftigung (Ausmaß, Arbei-

ter, Angestellter)
Die Variante „Vollmeldung vor Arbeitsan-
tritt“ verringert den Arbeitsaufwand und
ist dringend zu empfehlen. Tritt der
Dienstnehmer die Arbeit nicht an, muss
die Meldung storniert werden.

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT 
AUCH FÜR „FREIE DIENSTVERTRÄGE“

Melde- und damit sozialversicherungs-
pflichtig sind neben den Dienstnehmern
auch die so genannten „freien Dienstverträ-
ge“. Die „freien Dienstnehmer“ werden den
normalen Dienstnehmern sozialversiche-
rungsrechtlich weitgehend gleichgestellt.
Freie Dienstnehmer sind wie folgt normiert:

● Es handelt sich um Dienstleistungen, die
im Wesentlichen persönlich zu erbringen
sind;

● der Dienstnehmer verfügt über keine
wesentlichen eigenen Betriebsmittel;

● es besteht eine Verpflichtung auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit (Dau-
erschuldverhältnis);

● Ausübung der Tätigkeit für einen Unter-
nehmer usw.; nicht dagegen Tätigkeiten
für private Auftraggeber oder bäuerliche
Nachbarschaftshilfe.

Der Arzt als Arbeitgeber

Praxisgründungsseminare 2009
Praxisgründungsseminare des Basler Ärztedienstes Frühling 2009
In Kooperation mit der Ärzte Krone
jeweils Freitag nachmittags und Samstag ganztags
Programm
Freitag, 15.00 bis 15.45: Standortanalyse
Freitag, 15.45 bis 19.00: Ärztliche Aufklärung und Information, Versicherungsmanagement
Samstag, 09.30 bis 10.30: Ärztliche Praxis im Spannungsfeld
Samstag, 10.45 bis 12.15: Steuer und Betriebswirtschaft
Samstag, 12.15 bis 13.30: Maßgeschneiderte Finanzierung
Samstag, 14.30 bis 15.30: Praxis-EDV
Samstag, 15.45 bis 17.00: Praxisgründungsplanspiel

Termine im Frühjahr 2009
27./28. März: Wien
17./18. April: Linz
25./26. April: St. Pölten, Ärztekammer für Niederösterreich
15./16. Mai: Innsbruck

Infos und Voranmeldung unter
Basler Ärztedienst
Tel. 0316/32 50 55 oder 0664/810 64 03
Fax 0316/32 50 55-4
dagmar.triller@basler.co.at

Seminargebühr: steuerlich absetzbare 49,00 Euro
Konto Nr. 320 291 800 01 bei der Ärztebank, BLZ 18130
Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl!
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DIE BEWILLIGUNG ZUM FÜHREN
einer ärztlichen Hausapotheke wird nur auf
Antrag erteilt. Dieser kann bei der zuständi-
gen Bezirksverwaltungsbehörde nur von
einem Arzt gestellt werden, der in einem
kurativen Einzelvertragsverhältnis steht und
dessen Berufssitz bestimmte Erfordernisse
erfüllt. Insbesondere muss dieser entspre-
chend von den nächstgelegenen öffentlichen
Apotheken entfernt sein.

MEHRERE MÖGLICHKEITEN

In der Praxis hat sich mitunter die Frage
gestellt, ab welchem Zeitpunkt der Antrag
auf Erteilung der Hausapothekenbewilli-
gung gestellt werden kann. Dafür bieten
sich mehrere Zeitpunkte an. Denkbar wäre
erstens, auf die Eröffnung der Ordination
abzustellen. Dieser Ansatz wäre für einen
antragstellenden Arzt jedoch höchst unbe-
friedigend, weil dieser in den Ordinations-
räumlichkeiten auch Hausapothekenräume
und -einrichtungen vorsehen müsste, ohne
jedoch sicher sein zu können, die Bewilli-
gung zur Haltung der ärztlichen Hausapo-
theke auch tatsächlich zu erhalten. Selbst
wenn die Bewilligung letztlich erteilt wird,
könnte der Arzt während der Dauer des
anhängigen Verfahrens keine Medikamen-
te ausgeben.
Weiters denkbar wäre, an die Unterferti-
gung des kurativen Einzelvertrages anzu-
knüpfen. Dieser Zeitpunkt liegt in der Pra-
xis jedoch zumeist sehr nahe an der Eröff-
nung der Ordination, weil die Unterschrift
unter dem kurativen Einzelvertrag nur
mehr einen Formalakt nach einem forma-
lisierten, länger dauernden Vergabeverfah-
ren darstellt. Dieselben Erwägungen wie
oben sprechen somit auch aus ärztlicher
Sicht gegen diesen Anknüpfungspunkt.
Letztlich könnte noch an den Zeitpunkt
des Zuschlages einer Kassenplanstelle
nach Abschluss des Vergabeverfahrens
angeknüpft werden. In diesem Fall könnte
man einen Arzt ab dem Zeitpunkt für
antragsberechtigt ansehen, ab dem ihm
verbindlich die Vergabe einer Kassenplan-
stelle zugesagt wurde.

POSITIVE BEANTWORTUNG 
DURCH VERWALTUNGSGERICHTSHOF

Die vorliegende Fragestellung hat der Ver-
waltungsgerichtshof in einer kürzlich
ergangenen Entscheidung nunmehr aus
ärztlicher Sicht äußerst positiv beantwortet
(VwGH Zl. 2007/10/0266 vom 3. 10.
2008). Im Verfahren war von einer öffent-
lichen Apotheke vorgebracht worden, ein
Antrag auf Bewilligung einer ärztlichen
Hausapotheke könne erst dann wirksam
gestellt werden, wenn sämtliche Daten und
Nachweise der Innehabung der Ordinati-
onsstätte vorliegen würden, die Ordination
also bereits eröffnet sein müsse. Dieser
Argumentation ist der Verwaltungsge-
richtshof jedoch nicht gefolgt, sondern hat
wortwörtlich ausgeführt: „Eine die Zuläs-
sigkeit der Antragstellung in der (von der
öffentlichen Apotheke gewünschten) Wei-
se einschränkenden Norm findet sich im
ApG jedoch nicht. Eine derartige Bestim-
mung hätte im Übrigen zur Folge, dass der
Nachfolger eines hausapothekenführenden
Arztes erst nach Einrichtung der Ordinati-
onsräume – unter Berücksichtigung des
Raumbedarfs für die Hausapotheke – und
Aufnahme seiner Tätigkeit die Bewilli-
gung zur Haltung einer Hausapotheke
beantragen könnte, was dazu führen wür-
de, dass die Patienten während der Verfah-
rensdauer nicht mit Medikamenten aus der

ärztlichen Hausapotheke versorgt werden
könnten. Derartiges kann dem Gesetzge-
ber nicht unterstellt werden.“

ANTRAG RASCH STELLEN

Man wird daher davon ausgehen können,
dass der Antrag auf Bewilligung der Hal-
tung einer Hausapotheke ab dem Zeitpunkt
zulässigerweise gestellt werden kann, ab
dem einem Arzt eine Kassenplanstelle wirk-
sam zugesprochen ist. Einen Bewerber um
eine vakante Kassenplanstelle wird man
hingegen noch nicht als antragsberechtigt
ansehen können.
Es ist auch zu empfehlen, den Antrag so
rasch wie möglich zu stellen. Zum einen
dauert das Verfahren über den Konzessions-
antrag ohnehin mehrere Monate und könnte
sich durch Einsprüche weiter verzögern.
Zum anderen wird bei widerstreitenden
Anträgen (Hausapothekenkonzession, Apo-
thekenkonzession) auf den Zeitpunkt des
Zuvorkommens bei der Antragstellung
abzustellen sein.

Mag. 
MARKUS LECHNER,

Rechtsanwalt,
Tel. 0664/153 43 83,

lechnermarkus@aon.at

Hausapothekenkonzession 
vor Praxiseröffnung
Aktuelle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs.
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DIE BEDROHUNG durch eine Berufsun-
fähigkeit scheint noch wenig präsent in
unserer Wahrnehmung: „Mir wird schon
nichts passieren!“ – „In meinem Alter
doch nicht!“ – „Hab’ mich damit noch
nicht auseinandergesetzt!“ Eine gefährli-
che Verharmlosung, sind die Folgen einer
Berufsunfähigkeit doch nicht nur aus
medizinischer Sicht alles andere als harm-
los.
Wussten Sie, dass im Jahr 2007 über 40%
der Pensionsanträge auf Invalidität zurück-
zuführen waren? Dass aber nur rund der
Hälfte der AntragstellerInnen auch eine
gesetzliche Invaliditätsrente zuerkannt
wurde? Und dass es in Österreich insge-
samt fast eine halbe Million Menschen
gibt, die eine Berufsunfähigkeits-,
Erwerbsunfähigkeits- bzw. Invaliditäts-
pension beziehen?

BERUFSUNFÄHIG ZU SEIN 
TUT MEHRFACH WEH

Ein trauriges Bild: Immer mehr Menschen
schlittern in die Berufsunfähigkeit! Und
das schon in verhältnismäßig jungen Jah-
ren: Bei Frauen lag das diesbezügliche
durchschnittliche Pensionsantrittsalter im
Jahr 2007 bei zarten 50,6 Jahren, bei Män-
nern bei immer noch jungen 53,9 Jahren.
Die Symptomatik reicht dabei von Erkran-
kungen des Skeletts, der Muskeln und des
Bindegewebes über psychiatrische Krank-
heiten und Herzkrankheiten bis hin zu
Krankheiten des Nervensystems und der
Sinnesorgane – ein Streifzug durch das
medizinische Lexikon.
Wir alle haben Wünsche, Ziele, Zukunfts-
pläne: Weiterbildung, Wohnungskauf,
Hausbau, Familiengründung, vielleicht
eine Fernreise. All das ist mit erheblichem
finanziellem Aufwand verbunden. Und
nun stelle man sich vor, von einem Tag auf
den anderen nicht mehr in der Lage zu
sein, ein geregeltes Einkommen zu erzie-
len – eine wahre Horror-Vorstellung!

MAGERE STAATLICHE ABSICHERUNG

Dabei kann es oft schnell gehen: ein Ver-
kehrsunfall, eine schwere Erkrankung,
möglicherweise ein „Burn-out“ – und

schon ist man, als vermeintlich „Unver-
wundbarer“, berufsunfähig. Das Risiko,
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
seiner Arbeit nachgehen zu können, ist in
diesem Kontext um ein Vielfaches höher
als jenes, unfallbedingt w.o. geben zu müs-
sen. Müßig zu erwähnen, dass besonders
Berufsgruppen mit hohem Leistungsdruck
und Stresspegel gefährdet sind, in die
nachhaltige Krankheitsfalle zu tappen!
Und was dann?
Als wäre man gesundheitlich im Ernstfall
nicht schon genug gestraft, kommt dann
auch noch die wenig erfreuliche finanziel-
le Komponente hinzu. Zwar ist die gesetz-
liche Absicherung in Österreich im Ver-
gleich zu anderen Ländern recht gut,
nichtsdestotrotz bringt Berufsunfähigkeit
oft erhebliche finanzielle Einschnitte für
den Lebensstandard mit sich. Kein Wun-
der, lag die durchschnittliche gesetzliche
Invaliditätsrente im Jahr 2007 doch bei
mageren 589 Euro (Frauen) bzw. 1.049
Euro (Männer)! Wer sich und seiner Fami-
lie Rückhalt/Perspektive bieten will, ist
deshalb gut beraten, die auftretende Lücke
zwischen letztem Gehalt und Invaliditäts-
rente durch eine private Berufsunfähig-
keitsversicherung zu schließen!

RUHIG SCHLAFEN KANN, 
WER EINEN „PLAN B“ HAT

Gerade Berufsgruppen, die über höhere
Einkommen verfügen und einen entspre-
chend höheren Lebensstandard
pflegen, sind im Falle von Berufs-
unfähigkeit finanziell massiv
betroffen – und sollten deshalb für
den Ernstfall einen „Plan B“ im
Köcher haben. Eine private Berufs-
unfähigkeitsversicherung bietet
hier Schutz auf mehreren Ebenen.
Folgende Kriterien sollte eine gute
Berufsunfähigkeitsversicherung in
jedem Fall erfüllen:
● Garantierte Rente bei Berufsun-

fähigkeit.
● Leistung schon ab 25% Berufs-

unfähigkeit möglich.
● Keine abstrakte Verweisbarkeit in

einen anderen Beruf, d.h. Versi-
cherte gelten auch dann als

berufsunfähig und erhalten eine Leis-
tung, wenn sie theoretisch Tätigkeiten
ausüben könnten, die nicht ihrer Ausbil-
dung, Erfahrung bzw. bisherigen
Lebensstellung entsprechen, das aber
ablehnen.

● Mögliche erzielte Gewinne können nicht
nur im Leistungsfall, sondern auch nach
dem regulären Ablauf des Vertrages
(ohne Leistungsfall) konsumiert werden
– Prämien werden somit im Nachhinein
je nach Höhe des Gewinns refinanziert!

● Wiedereingliederungshilfe nach einer
Umschulung.

● Weltweiter Versicherungsschutz.
● Flexibilität in der individuellen Vertrags-

gestaltung.
Ein privater Versicherungsschutz für den
Fall einer Berufsunfähigkeit muss trotz
attraktiver Leistungen nicht viel kosten:
Ab 50 Cent täglich ist das Risiko, dass
man ohne private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung eingeht, deutlich reduziert – und
der entsprechende Rückhalt für sich und
seine Familie gegeben. Geringe Kosten,
hoher Nutzen!

Unterschätzte Gefahr
Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – mit unangenehmen Folgen!

DREI JAHRE STANDORTANALYSE
Ein Erfahrungsbericht

CORPORATE BRANDING UND DESIGN
Dem Unternehmen Arztpraxis ein unverwech-
selbares Bild geben

DER ARZT UND SEINE MITARBEITER
Teil 2 von „Grundlagen der Lohnverrechnung
für Ordinationsinhaber“

Dir. 
WILHELM ZIEGER, 

Basler Ärztedienst,
Tel. 0316/32 50 55,

oder 0699/10 40 73 73,
wilhelm.zieger@

basler.co.at


